
Tabellarische Zusammenfassung 

 Voranmeldung 
Zahlung Akonto 20% - 

2024 
Abschlussmeldung Was muss ich unternehmen? 

  2024 2025 2024 2025  

01/01/2024 – 
31/12/2024 

x x  x 

 

Keine weiteren Meldungen notwendig 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

X X   

 
Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 

Dekretes muss die „Voranmeldung“ und die 
„Voranmeldung mit Bestätigung der Anzahlung 

von 20%“ neu übermittelt werden 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

X  x  

 
Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 

Dekretes muss die „Voranmeldung“ und die 
„Voranmeldung mit Bestätigung der Anzahlung 

von 20%“ neu übermittelt werden 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

X X   x 
Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 

Dekretes muss die „Abschlussmeldung neu 
übermittelt werden 

01/01/2025 – 
15/05/2025 

X    

 Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 
Dekretes muss die „Voranmeldung“ neu 

übermittelt werden; Nach erfolter Meldung muss 
innerhalb 30 Tagen die Akontozahlung von 20% 

geleistet werden. Anschließend muss die 
„Voranmeldung mit Bestätigung der Anzahlung 

von 20%“ übermittelt werden. 

01/01/2025 – 
15/05/2025 

x  x  

 
Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 

Dekretes muss die „Voranmeldung“ und die 
„Voranmeldung mit Bestätigung der Anzahlung 

von 20%“ neu übermittelt werden 
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01/01/2025 – 
15/05/2025 

x  x  x 

Innerhalb 30 Tage ab Veröffentlichung des neuen 
Dekretes muss die „Voranmeldung“, die 

„Voranmeldung mit Bestätigung der Anzahlung 
von 20%“ und die „Abschlussmeldung“ neu 

übermittelt werden 

Ab 15/05/2025  x  x  x 

- „Voranmeldung“ spätestens innerhalb 
31/01/2026; 

- Akontozahlung mit entsprechender 
Meldung innerhalb der darauffolgenden 
30 Tagen (spätestens 31/01/2026) 

- Abschlussmeldung spätestens innerhalb 
31/01/2026 für Lieferungen bis 
31/12/2025 

- Abschlussmeldung spätestens innerhalb 
31/07/2026 für Lieferungen bis 
30/06/2026 

 

 


